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• Einrichtung mit dem BGH im Jahr 1950

• mit derzeit ca. 450.000 Medieneinheiten größte 
Gerichtsbibliothek Deutschlands

• zuständig für Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft 
und die beim BGH zugelassenen Rechtsanwälte
für diese zugänglich 24 Stunden an 7 Tagen;
zugänglich für jedermann innerhalb festgelegter 
Öffnungszeiten 

• 23,5 Vollzeitstellen (31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

• 742.000 € Erwerbungsausgaben in 2009



APBB-Workshop Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 3

Teilnahme

• am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB)

• an der Zeitschriftendatenbank (ZDB)

• an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)

• am Datenbank-Infosystem (DBIS)

• am Informations- und Bibliotheksportal des Bundes

• am Leihverkehr der deutschen Bibliotheken
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Online-Ressourcen 
aus der Sicht der Erwerbungsabteilung

(überarb. Fassung vom 27.04.2010)
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Übersicht

• Beispiele im Überblick 
• Rahmenbedingungen
• Geschäftsgang Online-Ressourcen (OR)

- allgemein
- Beispiel 

• einfaches Nutzungs- (=Wiedergabe)recht
• Mischformen
• Download-Kauf einer Monografie
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Beispiele aus unserer Erwerbung

Frei zugänglich
• Online-Publikation im Fernzugriff 

Link stabil und dauerhaft, mit Langzeitarchivierung 
(z.B. Online-Hs. auf Server der DNB)

• Online-Publikation
ungewiss, ob Link stabil und dauerhaft 
Langzeitarchivierung unsicher (z.B. von Vereins-Website)

Kauf     
• Monografie im Download-Verfahren
• Buch mit Online-Zugabe



APBB-Workshop Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 7

Aus Erwerbersicht kann man zum einen in die im Internet frei zugänglichen,
zum anderen in die käuflich zu erwerbenden Online-Publikationen unterscheiden.

Die frei zugänglichen unterscheiden sich in 

• Online-Publikationen mit vertrauenswürdiger Datenquelle, der Link ist stabil und 
dauerhaft, mit Langzeitarchivierung.  = größter Anteil an unseren Aufträgen
(Beispiel: Online-Hochschulschrift auf dem Server der DNB)

• Online-Publikationen, bei denen ungewiss ist, ob der Link stabil und dauerhaft 
ist, die  Langzeitarchivierung ist unsicher/nicht einschätzbar. = relativ häufiger 
Auftrag
Ein Vergleich mit der s. g. „grauen Literatur“ im Printbereich bietet sich an.
(Beispiel: Geschäftsordnung zu einem best. Stand auf der Website eines 
Vereins.)

Nur wenige Male haben wir bisher Monografien im Download-Verfahren gekauft.

Häufiger kommt es vor, dass im Buch auf Online-Zugaben des Verlages verwiesen wird.
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Rahmenbedingungen beim Erwerb von 
Online-Ressourcen

• Bibliotheksprofil 

• Nutzerwünsche

• Angebot  
(Verlage, Behörden, Vereine, Institute, Firmen …)

• Finanzrahmen der Bibliothek 
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Geschäftsgang, allgemein

• Erwerbungsauftrag durch Bibliotheksleiter 

• Überprüfung / Vorakzession

• Bereitstellung
dauerhafte Verfügbarkeit und ggf. Nutzungsrechte klären

• Erschließung und Nutzbarmachung

• Pflege
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Geschäftsgang allgemein - Erläuterung

Am Anfang steht der Erwerbungsauftrag durch den Bibliotheksleiter.
Dann erfolgt die Überprüfung oder auch Vorakzession. Ist der Inhalt vielleicht schon vorhanden, 
evtl. als Druckausgabe? Sind frühere Ausgaben oder Updates im Katalog nachgewiesen?  
Wo und wie ist das Werk zu bekommen, evtl. Kosten?
Ist es Teil einer übergeordneten Gesamtheit? Ist die OR frei über die EZB (Elektronische 
Zeitschriften-Datenbank) oder DBIS (Datenbank-Infosystem) zugänglich, sind Nationallizenzen 
vorhanden?
Dann ist die OR sozusagen „ins Haus“ zu holen. Sie ist im Katalog entweder nur mit dem Internet zu 
verknüpfen oder bei unsicherer Datenquelle auf dem lokalen Speicherplatz, unserem elektronischen 
Bibliotheksarchiv, abzulegen. In diesem Fall muss an das Urheberrecht gedacht werden.
Dann die Erschließung im Katalog. Letztendlich wird der Nutzer über den Link im Katalog zum 
Dokument geführt.
Pflege kann man in zweierlei Sicht sehen.
Pflege aus Erwerbersicht bedeutet: 
Sollen die Updates erworben werden („zur Fortsetzung“)? Organisiere ich das über einen Eintrag in 
einer Mailingliste des Anbieters, intern über mein Bibliotheksverwaltungssystem oder durch einfache 
Wiedervorlage? Zur Pflege gehören auch Kündigung beim Anbieter und Abschluss im Katalog.
Pflege in technischer Sicht bedeutet vor allem, dass der lokale Link zum Dokument stabil bleiben 
muss, auch wenn sich die Technik ändert oder wenn die Serverstruktur sich ändert. Verantwortlich 
dafür ist das IT-Referat.
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Unterlagen für den Geschäftsgang

• Deutsche Nationalbibliografie, Reihe O (neu seit 2010)
Formular Reihe O

• schwieriger Einzelfall 
Einzelformular OR

• einfacher Einzelfall
Etikett OR
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Unterlagen für Geschäftsgang – Erläuterung (1)

Mit welchen Unterlagen arbeite ich in der Erwerbung? 
Wie organisieren wir mit Hilfe verschiedener Formulare den Geschäftsgang? 
Zum einen erhalte ich gesammelt die Aufträge über die Auswahl in der Reihe O
der DNB.
Diese Reihe gibt es erst mit Bibliografiejahrgang 2010, 
http://www.d-nb.de/service/zd/reihe_o.htm

Für den Geschäftsgang benutzten wir 
• zum Erwerb der Reihe O ein Sammelformular
• für schwierige Einzelfälle ein Einzelformular (- dem Fall ganz individuell 

angepasst -) 
und

• für einfache Einzelfälle (z. B. eine Online-Hs. mit Verlinkung zum Server der 
DNB)   benutzen wir ein Etikett. 
Es wird auf den Ausdruck des DNB-Datensatzes geklebt.
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Unterlagen für den Geschäftsgang - Erläuterung (2)

Hier als konkretes Beispiel ein Titel aus einer Schriftenreihe, die in Liechtenstein 
herausgegeben wird.  Bsp_Einzelformular
Es wurde von der Leitung festgelegt, dass das Werk in der Titelaufnahme nicht nur im Internet verlinkt 
werden soll, sondern dass auch lokal gespeichert wird. 
Um dem Titelaufnehmer die Arbeit zu erleichtern, steht der von mir gefundene Link 
hilfsweise in einer WORD-Datei und kann dort kopiert werden. 
Das Dokument selbst wird im elektronischen Bibliotheksarchiv abgelegt und ein 
Dateiname vergeben.
Die verschlüsselte Angabe des Lieferanten/des Anbieters (Lieferantencode) benötige ich 
später für die Arbeit in LIBERO.
Im nächsten Bereich stehen Hinweise, hier konkret an den Titelaufnehmer und bezüglich 
des Nutzungsrechtes, um das ich mich im Vorfeld bemüht hatte.
Als nächstes vergibt der Sachkatalogisierer die Notation, ggf. wird auf die erforderliche Erfassung von 
Online-Aufsätze hingewiesen.
Der Titelaufnehmer nimmt die Autopsie vor, katalogisiert, bildet den Link zum lokalen 
Archiv und arbeitet dann diesen Pfad in die Aufnahme ein. Ins Formular wird die PPN des 
SWB-Datensatzes eingetragen.
Die Erwerbung führt die abschließenden Arbeiten in LIBERO aus, insbesondere das Anlegen eines 
Libero-Exemplarsatzes.
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 15

Folie 15  „Bestandspflege“

Hier die Sicht auf die Maske Bestandspflege im lokalen System 
LIBERO.
Einer der Pfeile zeigt auf ein angehängtes externes Dokument. Dort
werden als Textdatei die Nutzungsrechte dokumentiert. Die Erläuterung
folgt später.
Der Pfeil in der blauen Box zeigt, dass wir auch für Online-Ressourcen
intern Exemplare bilden.
Das ist nützlich, 
• weil dadurch die statistische Erfassung als Medieneinheit möglich ist,
• weil mit dem Exemplar ggf. Rechnungsvorgänge verwaltet werden können 

und
• weil von hier aus bestimmte Informationen für den WebOPAC gesteuert 

werden können. 
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 17

Folie 17  „Bestandsoptionen“

Normalerweise inventarisieren wir körperlich vorhandene
Medien mit einem Etikett mit Strichbarcode.
Unkörperliche Medien erhalten einen vom System
generierten Barcode, einen so genannten 
„Libero-Barcode“ oder „Dummy-Barcode“.
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 19

Folie 19  „Kataloginformation“
Hier die Sicht auf den lokalen elektronischen
Benutzerkatalog, den WebOPAC.
Der obere Pfeil zeigt auf den lokalen Link, den der
Titelaufnehmer im SWB gebildet hat und auf den 
der Nutzer nur klicken muss, um den Text aufzurufen.
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 21

Folie 21  „Katalogisierung“
Sicht auf den Datensatz in der Katalogisierungs-Datenbank
im SWB
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 23

Folie 23  „SWB Online-Katalog“
Externe Sicht vom Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK/KIT-
Bibliothek) aus auf den Datensatz im SWB 
Über die Vollanzeige ist der Zugang zum Produzenten frei.
Aber es ist ungewiss, ob der Link dauerhaft und stabil sein
wird.
In den Nachweisinformationen der besitzenden Bibliothek
sieht man unseren sicheren und dauerhaften Zugangspfad.
Er ist aber nur nutzbar, wenn man sich im Intranet des
BGH befindet.
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Erläuterung zur nachfolgenden Folie 25

Folie 25  „Informations- und Bibliotheksportal des Bundes“
Sicht auf die Anzeige des Beispiels im Bibliotheksportal
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Einfaches Nutzungsrecht

• Herunterladen und Speichern auf internem                        
Archivspeicher durch Bibliothek =                               
Eröffnung/Verbreitung an eine neue Öffentlichkeit
� deshalb urheberrechtliche Lage prüfen   

• Siehe §§ 19 a, 31 UrhG Urheberrechtsgesetz

• wenn erforderlich:  
„einfaches Nutzungsrecht“ beim Urheber/Rechteinhaber 
einholen, intern dokumentieren
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Einfaches Nutzungsrecht - Erläuterung (1)

Es wurde bereits auf den urheberrechtlichen Begriff des „einfachen
Nutzungsrechtes“ hingewiesen.

Die Bibliothek eröffnet bei der Wiedergabe einer heruntergeladenen 
Datei eine „neue Öffentlichkeit“.

- Deshalb ist stets eine urheberrechtliche Genehmigung einzuholen!

Die gesetzliche Grundlage ist das Urheberrechtsgesetz. 
http://bundesrecht.juris.de/urhg/index.html

Für die Kommunikation mit dem Rechteinhaber haben wir einen
Mustertext, der aber  jeweils dem speziellen Fall angepasst wird.
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Einfaches Nutzungsrecht - Erläuterung (2)

MUSTER  Online-Publikation apart / Bitte um Nutzungsrecht per E-Mail

[Betr.:] Bitte um einfaches Nutzungsrecht für eine elektronische Publikation
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihrer Internetseite stellen Sie unter http:/www. …………die folgende elektronische 
Publikation kostenfrei zum Download zur Verfügung:
………….
Die Bibliothek des Bundesgerichtshofs hat ein Interesse daran, diese Veröffentlichung 
auf einem internen Server bzw. auf einem gemeinsamen Server eines Bibliotheksportals 
des Bundes dauerhaft zu speichern und den Nutzern des Portals wieder verfügbar zu 
machen. Die Download-Möglichkeit beinhaltet noch nicht das urheberrechtlich so 
genannte „einfache Nutzungsrecht“, welches erst zur Wiedergabe an den internen 
Nutzerkreis berechtigt.
Daher bitten wir den Rechteinhaber / Sie hiermit ausdrücklich um dieses Recht für die 
o. g. elektronische Publikation.
Bitte teilen Sie uns die Einwilligung oder sonstige Bemerkungen durch eine Antwort auf 
diese E-Mail oder in anderer schriftlicher Form mit.
Mit herzlichen Dank und freundlichen Grüßen
i. A.
[Signatur]
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Einfaches Nutzungsrecht - Erläuterung (3)

Auch hier mein Beispiel: Ich hatte zunächst die Druckausgabe bestellt, aber für den Fall 
der Nichtlieferbarkeit bereits vorab die Speichererlaubnis erbeten.
(Die Frage, ob das deutsche Urheberrecht in Liechtenstein gültig ist, ist bitte zu 
vernachlässigen.)

Hier die bejahende Antwort, die als externes Dokument - wie an früherer Stelle gezeigt -
in LIBERO an den Datensatz gehängt wurde.
Bsp_Nutzungsrecht

Im Allgemeinen erhält man eine positive Antwort. 
Mitunter gibt es Rückfragen nach den genaueren Zusammenhängen, aber auch 
Absagen, weil der Anbieter selbst ein digitales Archiv aufbaut. 
Da dann dort die Langzeitarchivierung gesichert sein wird, ist lokales Speichern und ein 
einfaches Nutzungsrecht nicht mehr nötig.
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„Einfaches Nutzungsrecht“ nicht nötig/gilt als gewährt bei:  

• Rechte liegen beim eigenen Haus 
• amtlicher Vorschriftentext „ohne Verfasser“
• lt. Copyright-Vermerk auf Anbieter-Website ist

speichern und weiterverbreiten erlaubt 
• Hauptwerk (Druckausg.) gekauft -

elektron. Ausg. inklusive, Nachträge nur online
• Kauf der OR und nur interner Zugriff (nicht Portal)
• OR mit öffentlichen Mitteln gefördert (aber Einzelfallprüfung!)

Im Zweifelsfall Juristen fragen
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Mischformen

Beispiel „Buch mit Online-Zugabe“

• Website des Verlages

• Freischaltcode(s) 

� individuelle Prüfung durch Bibliotheksleitung

Ergebnis intern am Datensatz dokumentieren,
ggf. Nutzer durch ins Medium geklebtes Etikett
informieren
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Etiketten

Keine Freischaltung des Online-Zugangs
Die Leitung der Bibliothek

Zugang zur Online-Version erhalten Sie 
über den LINK in der Titelaufnahme 
im Online-Katalog der Bibliothek.

Die Leitung der Bibliothek

Der Verlag gestattet die Nutzung durch wechselnde 
Benutzer an wechselnden Arbeitsplätzen nicht. 
Deshalb ist der Online-Zugang nicht frei geschaltet .

Die Leitung der Bibliothek
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Mischformen. Etiketten - Erläuterung

Beim Problem „Mischformen“ will ich mich auf den Fall „Buch mit Online-Zugabe“
beschränken.
Heute sind fast immer die Internetadressen der Verlage im Buch aufgeführt. 
Das ist vollkommen unproblematisch.

Etwas anderes sind die Freischaltcodes.
Bei uns ist das so geregelt, dass es i. d. R. eine individuelle Prüfung durch die 
Bibliotheksleitung gibt. Das Ergebnis dokumentiere ich intern am Datensatz.
Der Nutzer wird in z. Zt. drei Fällen durch ein ins Buch geklebtes Etikett informiert.
Im 1. Fall hat die Prüfung ergeben, dass der Online-Angebot für unsere Nutzer nicht 
interessant und unerheblich ist, vielleicht auch nur Werbung ist.
Im 2. Fall hat sich ergeben, dass der Verlag nicht an Bibliotheken und ihren 
Nutzerkreis gedacht hat, sondern nur an den Einzelnutzer. Dadurch ist das Angebot für 
uns nicht brauchbar.
Im 3. Fall führt der Freischaltcode direkt zur Vollversion des Textes.
Um die Nutzung zu erleichtern erstellen wir für die elektronische Ausgabe eine 
Titelaufnahme mit dem frei geschalteten Link, der direkt zum Text führt.
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Download-Kauf einer Monografie

• Bestellung online
• Rechnung online
• Zusendung einer Download-Kennung für die Datei durch 

den Verlag 
• Copyright prüfen, dann ggf. „einfaches Nutzungsrecht“

einholen
• auf Archivserver abspeichern
• bibliothekarische Weiterbearbeitung
• Nutzung
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Elektronische Ressourcen
hinsichtlich Erschließung und 

Nutzbarmachung
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Elektronische Ressourcen

• Elektronische Zeitschriften

• Datenbanken

• E-Books (Beck-Online)

• Elektronische Aufsätze
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Elektronische Zeitschriften

• Einbindung in Zeitschriftendatenbank (ZDB)

=> Nachweis im Bibliothekskatalog

• Einbindung in die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB)

- nutzerfreundliche Präsentation (Ampelsystem)

- einfacher Zugang zu elektronischen Zeitschriften

- kooperative Erfassung

- seit 2010 Kostenpauschale
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Elektronische Zeitschriften

Beispiel: Neue juristische Online-Zeitschrift (NJOZ)

• Suche über den lokalen OPAC

• Suche über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB)
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Elektronische Zeitschriften

Beispiel: Neue juristische Online-Zeitschrift (NJOZ)

� Suche über den lokalen OPAC

• Suche über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB)

Administrationsbeschreibung
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automatische Links-/Rechtstrunkierung

Ampelsystem
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Hinweis auf lokal gehaltene Readme-Datei
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Elektronische Zeitschriften

Beispiel: Neue juristische Online-Zeitschrift (NJOZ)

� Suche über den lokalen OPAC

� Suche über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB)

Lokal gehaltene Readme-Datei: Hier werden 
bibliotheksbezogene Informationen zu den einzelnen 
Titeln, z.B. auch Links auf Skripte hinterlegt.
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Elektronische Ressourcen

� Elektronische Zeitschriften

• Datenbanken

• E-Books (Beck-Online)

• Elektronische Aufsätze
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Datenbanken

• Einbindung in Zeitschriftendatenbank (ZDB)

=> Nachweis im Bibliothekskatalog

• Einbindung in das Datenbank-Infosystem (DBIS)
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Datenbanken

Beispiel: Kuselit

• Suche über den lokalen OPAC

• Suche über das Datenbank-Infosystem (DBIS)
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Datenbanken

Beispiel: Kuselit

� Suche über den lokalen OPAC

• Suche über das Datenbank-Infosystem (DBIS)
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Datenbank-Infosystem (DBIS)

- nutzerfreundliche Präsentation

- einfacher Zugang zu Datenbanken

- kooperative Erfassung

- Anlegen sogenannter TOP-Datenbanken

- Anlegen von Sammlungen möglich

- Administrationsbeschreibung
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TOP-Datenbanken können je 
Fachgebiet selbst definiert werden.
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Anlegen eigener Sammlungen möglich
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Elektronische Ressourcen

� Elektronische Zeitschriften

� Datenbanken

• E-Books (Beck-Online)

• Elektronische Aufsätze
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E-Books
• Katalogisierung im Südwestdeutschen 

Bibliotheksverbund (SWB)

=> Nachweis im lokalen Katalog mit direktem Link zum 
Volltext

Beispiel: Insolvenzordnung / Andres
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Elektronische Ressourcen

� Elektronische Zeitschriften

� Datenbanken

� E-Books (Beck-Online)

• Elektronische Aufsätze
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Aufsätze

• Katalogisierung im Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbund (SWB)

=> Nachweis im lokalen Katalog mit direktem Link zum 
Volltext

Beispiel: Aufsatz mit dem Stichwort „Risikogeschäfte“
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Elektronische Ressourcen

� Elektronische Zeitschriften

� Datenbanken

� E-Books (Beck-Online)

� Elektronische Aufsätze
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Besondere Aufmerksamkeit bei elektronischen Ressourcen

• Lizenzbedingungen, Nutzungsrechte

• unsichere dauerhafte Verfügbarkeit

• URL kann sich ändern

• unterschiedliche bibliographische Angaben bei 
Parallelausgaben (Beck-Online)
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Hinweis:

Link im BGH-Internetkatalog von jedem Kunden im
Rahmen seines Abonnements nach vorheriger Anmeldung
bei Beck-Online nutzbar!

http://www.bundesgerichtshof.de/cln_134/DE/Bibliothek/Re
cherche/KatalogBGH/katalogBGH_node.html
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• Hinweis für IVBB-Teilnehmer

EZB- und DBIS-Sicht für den IVBB mit sämtlichen 
grünen/frei zugänglichen Titeln und ALLEN 
Nationallizenzen (Portalteilnehmer und IVBB-Teilnehmer
über Gastsicht)

Bibliotheksportal des Bundes

EZB-Sicht des IVBB im Fach Rechtswissenschaft

DBIS-Sicht des IVBB im Fach Rechtswissenschaft
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christina Bösnecker
Tel: 0721 159-5136
boesnecker@bgh.bund.de

Inge Gödelmann
Tel: 0721 159-5138
goedelmann@bgh.bund.de


